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►AKTUELL: DEUTSCHLAND ANALOG

Um die Verwaltung in Deutschland digitaler zu ma-
chen wurde 2017 das Grundgesetz so geändert, dass 
ein Bundesgesetz den übergreifenden informations-
technischen Zugang zu Verwaltungsleistungen von 
Bund und Ländern regeln darf. So ist das Onlinezu-
gangsgesetz entstanden. Bislang werden nur knapp 
über 25 % der nutzerorientierten Verwaltungsleis-
tungen auch digital angeboten, obwohl es bis Ende 
2022 100 % hätten sein sollen. 
Bis Ende 2024 sollen Fokusleistungen digitalisiert 
sein: Ummeldung, Wohngeld, Führerschein, Eltern-
geld, Kraftfahrzeugzulassung, Bürgergeld, Anlagen-
genehmigung, Einbürgerung, Vergabe, Baugenehmi-
gung, Unternehmensanmeldung, Personalausweis, 
Eheschließung, Unterhaltsvorschuss und Hand-
werksgründung. Gleichzeitig wird über Register, 
Identifikationsnummern und Identifikationsmittel 
diskutiert. Als Bürger sieht man Licht und Schatten: 
Zwar ist das Handelsregister frei einsehbar. Auf der 

anderen Seite werden aber in schneller Folge neue 
Register mit Bürokratie und Gebühren geschaffen, 
lange bevor die offenen Aufgaben abgearbeitet sind. 
Kein Musterbeispiel für die Digitalisierung ist auch 
das Steuerwesen. Passabel ist sicherlich die Über-
mittlung von Steuererklärungen über ELSTER. Für 
viele andere Kommunikationsaufgaben gäbe es offe-
ne Standards, so z. B. für die verschlüsselte und sig-
nierte digitale Kommunikation per E-Mail. Solche 
Standards, die in der Wirtschaft taugen, werden 
nicht genutzt und in einigen Bundesländern kom-
muniziert die Finanzverwaltung fast gar nicht per E-
Mail (z. B. Baden-Württemberg). Für die formale 
Kommunikation mit Finanzgerichten hat man zuerst 
auf die untaugliche Lösung per De-Mail setzen wol-
len und nun ein „besonderes Steuerberaterpostfach“ 
eingeführt. Die Technik ist zumindest für kursori-
sche Nutzer äußerst ineffizient und schwerfällig und 
erfordert auch rechtlich separate Regelungen. 

►FÄLLIGKEITSTERMINE STEUERN UND SOZIALVERSICHERUNG DEZEMBER 2023 UND JANUAR 2024 
 

S T E U E R A R T F Ä L L I G K E I T 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag1 11.12.2023 10.01.2024 

Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 11.12.2023 – 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag 11.12.2023 – 

Umsatzsteuer2 11.12.2023 10.01.2024 

Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung – – 

Ende der Schonfrist obiger Steuerarten3 14.12.2023 15.01.2024 

Gewerbesteuer – – 

Grundsteuer – – 

Ende der Schonfrist obiger Steuerarten3 – – 

Sozialversicherung4 27.12.2023 29.01.2024 

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind 
zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an Anteilseigner an das zu-
ständige Finanzamt abzuführen. 

 

1 Für den abgelaufenen Monat; bei Vierteljahreszahlern nach Quartalsende für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
2 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern nach Quartalsende (bei Dau-

erfristverlängerung einen Monat später) für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 
3 Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, 

dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die 
Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Die Schonfrist endet damit entsprechend früher. Es sollte 
stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

4 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu 
vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. 
Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Wird die Lohnbuch-
führung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauf-
tragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 
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►UNTERNEHMER/BETEILIGUNGEN 

Qualifizierung von Einkünften aus der Vermie-
tung und Veräußerung von Containern im Rahmen 
eines Investments 
Die Finanzbehörde hat im Streitfall die Vermietung 
und beabsichtigte Veräußerung der Container durch 
den Kläger zu Unrecht nicht als gewerblich einge-
stuft. Die vom Kläger beabsichtigten Aktivitäten in 
Form des An- und Verkaufs sowie der Vermietung 
von Containern überschritten den Rahmen privater 
Vermögensverwaltung und erfüllten die Vorausset-
zungen eines Gewerbebetriebs. 
Das Finanzgericht Düsseldorf wies darauf hin, dass 
der Bundesfinanzhof solche besonderen Umstände, 
die zum Überschreiten der privaten Vermögensver-
waltung führen, annimmt, wenn die Vermietungstä-
tigkeit mit dem An- und Verkauf der beweglichen 
Wirtschaftsgüter aufgrund eines einheitlichen Ge-
schäftskonzepts zu einer einheitlichen Tätigkeit ver-
klammert ist. Hierfür ist wiederum erforderlich, 
dass sich die (kurzfristige) Vermietung der bewegli-
chen Wirtschaftsgüter und deren Veräußerung der-
art bedingen, dass die Veräußerung erforderlich ist, 
um überhaupt einen Gewinn zu erzielen. Das Ge-
schäftskonzept muss darauf gerichtet sein, dass sich 
erst durch die Erzielung eines Veräußerungserlöses 
bei Verkauf der vermieteten Wirtschaftsgüter der 
angestrebte Totalgewinn erzielen lässt. Ob diese Vo-
raussetzung gegeben ist, hängt von einer Würdigung 
der Umstände des Einzelfalls ab. 

Verdeckte Gewinnausschüttung bei Alleingesell-
schafter-Geschäftsführer trotz Privatnutzungsver-
bots des betrieblichen PKW 
Bei einem Alleingesellschafter-Geschäftsführer kann 
selbst dann ein zu einer verdeckten Gewinnaus-
schüttung (vGA) führender Anscheinsbeweis für die 
Privatnutzung eines von der GmbH überlassenen 
Pkw vorliegen, wenn im Anstellungsvertrag ein Pri-
vatnutzungsverbot vereinbart wurde. Die verdeckte 
Gewinnausschüttung ist auf Ebene der Gesellschaft 
jedoch nicht nach der 1%-Regelung, sondern nach 
Fremdvergleichsgrundsätzen zu bewerten. So ent-
schied das Finanzgericht Münster. 
Nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs 
spricht die allgemeine Lebenserfahrung dafür, dass 
ein einem Gesellschafter-Geschäftsführer von der 
Gesellschaft zur Nutzung überlassenes betriebliches 
Fahrzeug auch privat genutzt wird. Dies gilt auch 
bei einem Privatnutzungsverbot, wenn keine organi-
satorischen Maßnahmen getroffen würden, die eine 
private Nutzung ausschließen. Für den Anscheins-
beweis spricht, dass ein Privatnutzungsverbot we-
gen des fehlenden Interessengegensatzes keine ge-
sellschaftsrechtlichen oder arbeitsrechtlichen Konse-
quenzen nach sich zieht. Es kann daher nicht ohne 

Weiteres unterstellt werden, dass der Geschäftsfüh-
rer sich tatsächlich an das Verbot hält. Die Klägerin 
hat den Anscheinsbeweis nicht entkräftet. Sie hat es 
versäumt, Beweisvorsorge etwa durch die Führung 
eines Fahrtenbuches oder sonstige Aufzeichnungen 
zu treffen. Zur tatsächlichen Durchführung der Ver-
einbarung, wonach das betriebliche Fahrzeug nach 
Geschäftsschluss auf dem Firmengelände abzustel-
len ist, hat die Klägerin keine Belege vorgelegt. Da 
der aufgrund des Anscheinsbeweises anzunehmen-
den Privatnutzung keine Überlassungsvereinbarung 
zugrunde lag, führt diese nicht zu Arbeitslohn, son-
dern zu einer verdeckten Gewinnausschüttung. 
Diese ist allerdings - entgegen der Auffassung des 
Finanzamts - nicht anhand der 1 %-Regelung zu be-
werten, da dieser lohnsteuerrechtliche Wert für die 
Bewertung einer verdeckten Gewinnausschüttung 
nicht gilt. Der Wert ist vielmehr nach Fremdver-
gleichsmaßstäben zu schätzen. Bei der Berechnung 
hat das Gericht einen Gewinnaufschlag von 5 % auf 
die Fahrzeugkosten vorgenommen und die Privat-
nutzung mit 50 % angesetzt. Das Gericht hat eben-
falls die Sonderabschreibung für das neu angeschaff-
te Fahrzeug versagt, da dieses nicht zu mindestens 
90 % betrieblich genutzt worden ist. Die Klägerin hat 
ihrem Geschäftsführer das Fahrzeug gerade nicht 
betrieblich im Rahmen des Anstellungsvertrags 
überlassen, sondern im Rahmen einer verdeckten 
Gewinnausschüttung. Dies stellt keine betriebliche 
Nutzung i. S. v. § 7g EStG dar. 

Weihnachtsfeier als unternehmerische Steuerfalle 
Betriebsveranstaltungen, wie z. B. Weihnachtsfeiern, 
sind lohnsteuerlich weitestgehend kodifiziert. Leider 
gilt dies nicht bei der Umsatzsteuer, da es dort an 
einer konkreten gesetzlichen Norm fehlt. Bei der un-
entgeltlichen Erbringung einer anderen sonstigen 
Leistung durch einen Unternehmer für den privaten 
Bedarf seines Personals handelt es sich nach § 3 Abs. 
9a Nr. 2 UStG, mit Ausnahme bei Aufmerksamkei-
ten, um eine der sonstigen Leistung gegen Entgelt 
gleichgestellte Leistung, die im Inland steuerbar ist. 
Nicht steuerbar dagegen sind Leistungen, die über-
wiegend durch das betriebliche Interesse des Arbeit-
gebers veranlasst sind. Die Finanzverwaltung ver-
tritt dabei die Ansicht, dass Zuwendungen im „übli-
chen“ Rahmen bis zu einer Höhe von 110 Euro ein-
schließlich Umsatzsteuer je Arbeitnehmer und Be-
triebsveranstaltung bei bis zu zwei Betriebsveran-
staltungen im Jahr als Regelfall anzunehmen sind. 
Mit Urteil vom 10.05.2023 behandelt der BFH den 
Betrag von 110 Euro aus umsatzsteuerlicher Sicht als 
eine Freigrenze. Die Folge ist: Beabsichtigt der Un-
ternehmer bei Leistungsbezug, die bezogene Leis-
tung ausschließlich und unmittelbar für unentgeltli-
che Wertabgaben i. S. des § 3 Abs. 9a UStG zu ver-
wenden, ist er nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt. 
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Des Weiteren folgt, dass der Unternehmer eine 
gleichgestellte sonstige Leistung i. S. des § 3 Abs. 9a 
UStG umsatzversteuern muss, obwohl kein Vorsteu-
erabzug besteht. Hinweis: Die Bundesregierung 
plant, den Freibetrag von 110 € auf 150 € anzuheben. 

►ALLE STEUERPFLICHTIGEN 

Zurückgezahlte Erstattungszinsen als negative 
Einnahmen aus Kapitalvermögen 
Wenn Erstattungszinsen zur Einkommensteuer zu-
gunsten des Steuerpflichtigen festgesetzt und an ihn 
ausgezahlt werden und der Steuerpflichtige diese 
Zinsen aufgrund einer erneuten Zinsfestsetzung an 
das Finanzamt zurückzahlt, kann die Rückzahlung 
zu negativen Einnahmen aus Kapitalvermögen füh-
ren. So entschied der Bundesfinanzhof. 
Das Entstehen negativer Einnahmen setzt voraus, 
dass die vom Steuerpflichtigen aufgrund der erneu-
ten Zinsfestsetzung zu zahlenden Zinsen auf densel-
ben Unterschiedsbetrag und denselben Verzinsungs-
zeitraum entfallen wie die aufgrund der früheren 
Zinsfestsetzung erhaltenen Erstattungszinsen. 

Keine Änderung nach § 173a AO bei fehlerhaftem 
Datenimport ins ELSTER-Portal 
Vertut man sich beim Import von steuerlichen Daten 
in das ELSTER-Portal, ist dies kein korrigierbarer 
Schreibfehler aufgrund neuer Tatsachen im Sinne 
des § 173a Abgabenordnung (AO). 
Die Steuerpflichtigen erstellten ihre Einkommen-
steuererklärung selbst, indem sie diese über das 
Programm „ELSTER Formular“ der Finanzverwal-
tung übermittelten. Sie erklärten Einkünfte aus 
nichtselbstständiger Arbeit, Kapitalvermögen sowie 
Vermietung und Verpachtung. Das Finanzamt (FA) 
teilte nach Erhalt der Daten den Steuerpflichtigen 
mit, dass bei diesem gewählten Datentransfer (sog. 
komprimiertes Verfahren) zum übertragenen Daten-
satz noch die Papierausfertigung mit Unterschrift 
einzureichen sei. Dies wurde nachgeholt, worauf das 
FA eine antragsgemäße Veranlagung durchführte 
und die Einkommensteuer für das Streitjahr mit Be-
scheid vom 23.10.2019 festsetzte. Am 25.10.2019 
übermittelten die Steuerpflichtigen für dasselbe 
Streitjahr erneut eine Einkommensteuererklärung, 
nunmehr im sog. authentifizierten Verfahren (Portal 
„MEIN ELSTER“). Dabei unterlief den Steuerpflich-
tigen ein Fehler im Datentransfer. Anstelle der für 
das Veranlagungsjahr maßgeblichen Erklärungsda-
ten wurden irrtümlich die Daten des Vorjahres in 
das Formular eingespielt. Dem FA fiel der Irrtum 
der Kläger nicht auf. Es wertete die neuerliche Da-
tenübermittlung als berichtigte Einkommensteuerer-
klärung für das Streitjahr und erließ am 13.11.2019 
einen geänderten Bescheid gemäß § 172 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2 AO mit entsprechenden Änderungshinweisen. 
Der Streit war vorprogrammiert, da die „neu“ fest-

gesetzte Einkommensteuer höher ausfiel. Im Mai 
2020 beantragten die Steuerpflichtigen – jetzt Kläger 
– die Aufhebung des geänderten Einkommensteuer-
bescheids.  
Das FA lehnte den Antrag ab und verwies auf die 
inzwischen eingetretene Bestandskraft. Der Ein-
spruch blieb ohne Erfolg. Das Finanzgericht wies die 
Klage ab. Der geänderte Einkommensteuerbescheid 
könne mangels einschlägiger Korrekturvorschriften 
nicht aufgehoben werden.  
Der Bundesfinanzhof stellte fest, dass die Fehler-
quelle – Export der falschen Steuererklärungsdaten 
in das Portal „MEIN ELSTER“ – durch die Kläger zu 
vertreten sei. Dieses Versehen sei mangels Offen-
sichtlichkeit nicht nach § 129 AO zu werten. 
Hinweis: Bei der eigenen Erstellung der Steuererklä-
rung mit Datentransfer über ELSTER ist höchste 
Vorsicht und Sorgfalt geboten. 

Möglichkeiten der Einwendungen gegen Beschei-
de der Finanzämter 
Gegen (fast) alle Bescheide der Finanzämter kann 
der betroffene Steuerbürger Einwendungen erheben, 
wenn er der Auffassung ist, dass er ungerecht, d. h. 
nicht dem Gesetz entsprechend, behandelt wurde. 
Am Beginn der Pyramide von Einwendungen steht 
der Einspruch, dessen formelle Voraussetzungen in 
der Abgabenordnung (AO) geregelt sind. 
Der Einspruch ist statthaft gegen Steuerbescheide, 
Feststellungsbescheide, Messbescheide und auch 
Vollstreckungsmaßnahmen eines Finanzamts und 
muss an dasjenige Finanzamt gesandt werden, von 
dem der Bescheid oder die Maßnahme erlassen 
wurde. Die Einlegung kann schriftlich oder elektro-
nisch erfolgen. In besonderen Fällen kann dies auch 
im Finanzamt persönlich „zur Niederschrift“ vor 
einem Beamten erklärt werden. Eine SMS reicht aber 
nicht aus. Eine vorgeschriebene Form gibt es für den 
Einspruch nicht, aus dem Schreiben oder der E-Mail 
muss aber hervorgehen, gegen welchen Bescheid 
oder gegen welche Festsetzung sich der Betroffene 
wehrt. Eine falsche Bezeichnung, wie etwa Wider-
spruch oder Beschwerde, ist nicht schädlich. Es 
muss aber darauf geachtet werden, dass Feststellun-
gen in einem besonderen Feststellungsbescheid, z. B. 
die Einkünfte mehrerer Personen in einem Bescheid, 
zwar auch noch beim Finanzamt angegriffen werden 
können, das den folgenden Einkommensteuerbe-
scheid erlassen hat, aber nur innerhalb der Frist, die 
für den Feststellungsbescheid gilt. Diese Frist beträgt 
grundsätzlich einen Monat, berechnet vom Tag des 
Eingangs des Bescheides. Dieser Tag wird fiktiv am 
3. Tag nach dem Bescheid-Datum angenommen. 
Der Name des Einspruchsführers muss aus dem 
Schreiben hervorgehen, eine Unterschrift ist nicht 
zwingend erforderlich. Der Einspruch muss nicht 
von einem Steuerberater, Rechtsanwalt oder anderen 
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Angehörigen dieses Berufszweigs verfasst werden, 
dies kann jeder Betroffene selbst erledigen. Der Ein-
spruch ist kostenfrei beim Finanzamt. Liegt ein 
wirksamer Einspruch vor, muss das zuständige Fi-
nanzamt den gesamten Bescheid und die vorge-
brachten Einwendungen überprüfen. Daraus folgt, 
dass auch evtl. andere Fehler des Bescheides beho-
ben werden können, die der Steuerbürger bisher 
nicht bemerkt oder nicht beanstandet hat. Ergibt sich 
daraus eine höhere Steuer, muss das Finanzamt den 
Steuerbürger darauf hinweisen, damit er die Mög-
lichkeit hat, den Einspruch zurückzuziehen. Dann 
bleibt alles wie bisher. Nach der Prüfung des Ein-
spruchs muss die Behörde entweder den Bescheid 
ändern, wenn sie die Einwendungen anerkennt, oder 
eine ablehnende Einspruchsentscheidung erlassen. 
Die Einlegung eines Einspruchs führt nicht dazu, 
dass eine festgesetzte Steuer nicht gezahlt werden 
muss. Hierfür ist ein Antrag auf Aussetzung der 
Vollziehung erforderlich. Diesem Antrag soll die 
Behörde folgen, wenn ernstliche Zweifel an der Rich-
tigkeit des Bescheides bestehen oder wenn die Zah-
lung eine unbillige Härte zur Folge hätte. Ist der 
Steuerbürger mit der Einspruchsentscheidung nicht 
einverstanden, kann er dagegen Klage vor dem Fi-
nanzgericht erheben. Das gleiche gilt, wenn über den 
Einspruch ohne zwingenden Grund nicht innerhalb 
von sechs Monaten entschieden wurde, dann kann 
eine „Untätigkeitsklage“ eingereicht werden. 

Steuergeheimnis: Dritten dürfen aus Steuerstraf-
verfahren bekanntgewordene personenbezogene 
Daten nicht offenbar werden 
Das Landgericht Nürnberg-Fürth hielt es für recht-
mäßig, dass mit Rücksicht auf das Steuergeheimnis 
Durchsuchungsbeschlüsse unter Darlegung des Tat-
vorwurfs knapper oder gar nicht begründet werden 
müssen. Das erscheine unter dem Gesichtspunkt der 
Rechtsschutzmöglichkeiten des Dritten auch deshalb 
als gangbar, weil der am Steuerstrafverfahren nicht 
beteiligte Dritte regelmäßig ohnehin nicht in der La-
ge sei, der Begründung des Tatverdachts gegen den 
Beschuldigten entgegenzutreten. Nach dem Steuer-
geheimnis dürften personenbezogene Daten eines 
anderen, die im Besteuerungs- oder Steuerstrafver-
fahren bekanntgeworden seien, Dritten gegenüber 
nicht unbefugt offenbart werden. 

►UMSATZSTEUER 

Abzug der Einfuhrumsatzsteuer als Vorsteuer 
Die Einfuhr erfordert für das Unternehmen eine 
Verwendung des eingeführten Gegenstandes für 
Zwecke der besteuerten Umsätze des Unternehmers. 
Dies setzt voraus, dass er den Gegenstand selbst und 
damit dessen Wert für diese Umsätze verwendet. 
Wenn der Unternehmer in Bezug auf den eingeführ-
ten Gegenstand lediglich eine Verzollungs- oder eine 

Beförderungsdienstleistung erbringt, steht ihm da-
her kein Abzugsrecht der Einfuhrumsatzsteuer zu. 
Damit bestätigte der Bundesfinanzhof die Entschei-
dung des Finanzgerichts Hamburg. Ein Steuerpflich-
tiger, der als indirekter Vertreter eine Zollanmel-
dung abgibt und dessen Tätigkeit sich im Zusam-
menhang mit der Einfuhr der Waren auf die Über-
nahme der Zollformalitäten beschränkt, kann die 
von ihm gezahlte Einfuhrumsatzsteuer allenfalls 
dann als Vorsteuer abziehen, wenn ein unmittelbarer 
und direkter Zusammenhang mit bestimmten Aus-
gangsumsätzen bzw. mit der wirtschaftlichen Ge-
samttätigkeit des Steuerpflichtigen nachgewiesen 
wird. Ein etwaiger Zusammenhang mit der wirt-
schaftlichen Gesamttätigkeit wird jedenfalls durch 
den Zusammenhang der Einfuhrumsatzsteuer mit 
dem bestimmten Ausgangsumsatz des ausländi-
schen Lieferers verdrängt. 

►ERBSCHAFTSTEUER 

Umfang der erbschaftsteuerlichen Befreiung eines 
Familienheims 
Unter den Voraussetzungen von § 13 Abs. 1 Nr. 4c 
Erbschaftsteuergesetz (ErbStG) ist der Übergang der 
selbstbewohnten Immobilie (sog. Familienheim) von 
der Erbschaftsteuer befreit. Das Niedersächsische 
Finanzgericht entschied zum Umfang der Steuerbe-
freiung, dass nur die Grundfläche des mit dem Fa-
milienheim bebauten Flurstücks (bei größeren Flur-
stücken eine angemessene Zubehörfläche) von der 
Erbschaftsteuer befreit ist. 
Der Kläger erwarb durch Erbschaft sechs Flurstücke. 
Fünf dieser Flurstücke waren zusammengefasst als 
ein Grundstück im Grundbuch vereinigt. Im Streit-
fall gab es die Besonderheit, dass das für die Bewer-
tung zuständige Finanzamt drei der fünf im Grund-
buch vereinigten Flurstücke in einem Bescheid zu-
sammengefasst und für diese einen Gesamtwert 
festgestellt hatte. In der Erläuterung des Bescheides 
hatte das Finanzamt ausgeführt, dass die Steuerbe-
freiung für das Familienheim ggf. nur für das eine 
Flurstück zu gewähren sei, auf dem das Haus steht.  
So sah es auch das zuständige Finanzamt. Es über-
nahm in den Erbschaftsteuerbescheid nicht den fest-
gestellten Gesamtwert für die drei Flurstücke und 
gewährte hierfür die Steuerbefreiung, sondern rech-
nete stattdessen aus dem Gesamtwert den Wert des 
mit dem Einfamilienhaus bebauten Flurstücks her-
aus und gewährte nur in dieser Höhe die Steuerbe-
freiung. Der Kläger begehrte hingegen die Steuerbe-
freiung für alle drei Flurstücke. 
Das Niedersächsische Finanzgericht vertrat die An-
sicht, dass das Erbschaftsteuerfinanzamt zu Recht 
nur das bebaute Flurstück von der Steuer befreit hat-
te. Es bleibt abzuwarten, wie sich der Bundesfinanz-
hof zu dieser Frage positioniert. 


